                                                                Nummer           der Urkundenrolle für 2019
                                                               

    

Verhandelt

zu     Musterstadt     am                          2019
Vor mir , dem unterzeichnenden  Notar

Mustermann
an meinem Amtssitz Musterstraße, Musterstadt
erschien heute:  

wohnhaft

, 


 Musterstadt
ausgewiesen durch gültigen amtlichen Lichtbildausweis
Der Notar fragte nach einer Vorbefassung im Sinne des § 3 Abs. 7 BeurkG, d.h. ob er selbst oder eine mit ihm zur gemeinsamen Berufsausübung verbundene Person eine der Parteien schon in dieser Angelegenheit anwaltlich beraten hat.

Dies wurde von den Erschienenen verneint.

Die Erschienene erklärte vom Notar gem. Art 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und die Einwilligungserklärung zur Weiterverarbeitung ihrer Daten gem. Art. 6 DSGVO aufgeklärt worden zu sein.

Der Erschienene bat um Beurkundung nachstehender

Vorsorgevollmacht 
Vollmacht in persönlichen Angelegenheiten

und
Patienten- und Betreuungsverfügung

gem. § 1901 a Abs. 1 BGB

und erklärte:

Hiermit erteile ich ohne Zwang und aus freiem Willen für den Fall, dass ich infolge einer körperlichen und / oder geistigen Erkrankung in meiner Entscheidungsfähigkeit zeitweise oder dauerhaft eingeschränkt bin, so dass ich meine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann oder will, jedoch im Außenverhältnis unbeschränkt, nachfolgende/n Person/en folgende Vollmacht:


Frau 

geb. am 

wohnhaft 


, 38108 Braunschweig

Herrn


wohnhaft

· nachfolgend auch bei mehreren und weiblichen Personen Bevollmächtigter genannt -
Der Bevollmächtigte stets allein, die Bevollmächtigten zu b) und c) gemeinsam

werden bevollmächtigt, mich in allen persönlichen und vermögensrechtlichen Angelegenheiten, soweit dies gesetzlich zulässig ist, gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten.

Der Bevollmächtigte wird ermächtigt, jede Rechtshandlung, welche ich selbst vornehmen könnte und bei welcher Stellvertretung gesetzlich zugelassen ist, für mich und in meinem Namen mit rechtsverbindlicher Kraft vorzunehmen.

I.
Generalvollmacht

Der Bevollmächtigte ist bevollmächtigt meine Vermögensangelegenheiten (Vermögens-

sorge) gerichtlich und außergerichtlich zu regeln, insbesondere Verwaltung meiner 
Einkünfte, meine allgemeinen Bank-, Rechts- und Behördenangelegenheiten, meine 
Grundstücks- bzw. Wohnungsangelegenheiten, einschließlich etwaigen Verkaufes und 
Erklärung der Auflassung sowie meine Postangelegenheiten (Entgegennahme, Anhalten 
und Öffnen von Post) betreffen. Die Vollmacht ist völlig unbeschränkt, sie gilt auch für 

unentgeltliche Geschäfte.
Der Bevollmächtigte ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit, kann also in 

meinem Namen Verträge mit sich selbst oder anderen von ihm vertretenen Personen 

schließen. Er darf Untervollmacht erteilen.
Die Vollmacht soll auch nach Eintritt meines Todes und einer zur Geschäftsunfähigkeit

führenden Erkrankung wirksam bleiben. Im Falle meines Todes gilt sie dann gegenüber meinen Erben.
II.

Vollmacht in persönlichen Angelegenheiten
Der Bevollmächtigte ist berechtigt Entscheidungen zu treffen und Auskünfte zu verlangen 

die:

a) mit der Ausübung des Aufenthaltsbestimmungsrechts verbunden sind.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, meinen Lebensumständen entsprechend meinen Aufenthalt zu bestimmen.

Die vorgenannte Befugnis schließt gegebenenfalls eine Veränderung des Wohnortes oder der Wohnung ein und könnte u.U. die Übersiedlung in ein Heim bedeuten, die Kündigung der Wohnung, Wohnungsauflösung, Mietstreitigkeiten usw.;

b) gegenüber Ärzten, Krankenhäusern, Pflegeheimen oder sonstigen Anstalten abzugeben oder entgegenzunehmen sind (Gesundheitssorge).

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, in Untersuchungen des Gesundheitszustandes, Heilbehandlungen und ärztliche Eingriffe einzuwilligen oder die Einwilligung zu versagen. Er kann hierzu Krankenunterlagen einsehen und alle Auskünfte und Informationen von den behandelnden Ärzten und dem Krankenhaus verlangen; diese werden hiermit von der Schweigepflicht entbunden;

Für die Einwilligung in eine Untersuchung des Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff  (Heileingriffe) bedarf der Bevollmächtigte der betreuungsrechtlichen Genehmigung; wenn die begründete Gefahr besteht, dass der Vollmachtgeber auf Grund der Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger andauernden gesundheitlichen Schaden erleidet. Ohne die Genehmigung darf die Maßnahme nur durchgeführt werden, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist. (§ 1904 Abs. 1 und 2 BGB).
Einer Genehmigung nach dem § 1904 Abs. 1 und 2 BGB bedarf es nicht, wenn zwischen Betreuer und behandelndem Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass die Erteilung, die Nichterteilung oder der Widerruf der Einwilligung dem nach § 1901 a BGB festgestellten Willen des Betreuten entspricht.
c) mit der Entscheidung bei notwendigen Schutzmaßnahmen verbunden sind.

Hierunter sind freiheitsentziehende Maßnahmen i.S.v. § 1906 Abs. 1 BGB zu verstehen, z.B. die geschlossene Unterbringung in einem Krankenhaus und freiheitsbeschränkende Maßnahmen i.S.v. § 1906 Abs. 4 BGB; das ärztliche als notwendig erachtete Anbringen eines Bettgitters, Bauchgurtes, die Verabreichung ruhigstellender Medikamente.

Die Maßnahmen finden ihre Anwendung, wenn bei mir aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung die Gefahr besteht, dass ich mich selbst töte, dass ich wegen Krankheit oder aufgrund meiner körperlichen oder geistigen Verfassung außerstande bin, meine Angelegenheiten ganz oder teilweise zu besorgen oder mir erheblichen gesundheitlichen Schaden zufüge.

Die Anordnung derartiger Maßnahmen ist von dem Vorliegen eines entsprechenden ärztlichen Gutachtens abhängig. Der Bevollmächtigte darf in die Maßnahmen nur einwilligen, wenn ihre Voraussetzungen vorliegen. Er hat die Pflicht, die Maßnahmen zu beenden, wenn ihre Voraussetzungen wegfallen.

Der Bevollmächtigte ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt Erklärung bei 
ärztlichen Zwangsmaßnahmen im Sinne des § 1906 a BGB abzugeben, er hat die 
Pflicht diese zu widerrufen, wenn ihre Voraussetzungen entfallen sind.

III.
Patienten- und Betreuungsverfügung

Für den Fall, dass ich ohne Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins in einem Koma liege, bei voraussichtlich schwerer Dauerschädigung des Gehirns, bei einem nicht behandelbaren dauernden Ausfall lebenswichtiger Funktionen meines Körpers und bei aussichtsloser Prognose einer schweren Erkrankung (z.B. Krebs) bitte ich, von Reanimation und lebensverlängernden Maßnahmen, wie beispielsweise Intensivtherapie abzusehen, weiterhin von Transplantationen und künstlicher Beatmung, einer Magen- oder PEG - Sonde, es sei denn, diese Maßnahmen dienen lediglich zur Schmerzlinderung. Für diesen Fall bitte ich außerdem um Schmerzmittel, Narkotika und erleichternde Eingriffe, auch wenn sie lebensverkürzend wirken oder zu einer Bewusstseinsausschaltung führen.

Der Bevollmächtigte ist auch berechtigt Erklärungen zum Behandlungsabbruch und zur Hilfe beim Sterben abzugeben.

Über die medizinische Tragweite und Bedeutung dieser Patientenverfügung habe ich mit dem Arzt meines Vertrauens gesprochen.

Diese Vollmacht kann – soweit sie die Vermögenssorge betrifft - im vollen Umfang oder aber für einzelne, von dem Bevollmächtigten zu bestimmende vermögensrechtliche Rechts-geschäfte an einen Dritten übertragen werden, auch mit der Befreiung von § 181 BGB.

Die Vollmacht soll auch dann wirksam bleiben, wenn ein Betreuer / eine Betreuerin für mich bestellt wird.

Die Vollmacht erlischt nicht durch den Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Vollmachtgebers.

Diese Vollmacht soll eine Betreuung gem. Betreuungsgesetz (§§ 1896 ff. BGB) ausschließen. Sollte gleichwohl eine gesetzliche Betreuung erforderlich werden, so verfüge ich, dass mein Bevollmächtigter zum Betreuer bestellt wird. 

Ich bin mir der Tragweite dieser Vollmacht bewusst und habe mich über die rechtlichen Folgen informiert. Ferner wurde ich von dem beurkundenden Notar über die Tragweite der Vollmacht belehrt.

Diese Vollmacht habe ich freiwillig und unbeeinflusst im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte verfasst.

Ich wünsche nicht, dass mir in der konkreten Situation eine mögliche Änderung meines hiermit bekundeten Willens unterstellt wird, solange ich ihn nicht ausdrücklich schriftlich oder nachweisbar mündlich widerrufen habe.

Von dieser Verhandlung beantrage ich, dem Bevollmächtigten eine Ausfertigung und mir eine beglaubigte Kopie zu erteilen. Der Bevollmächtigte kann sich jedoch jederzeit eine oder auch mehrere Ausfertigungen erteilen lassen. Von der Erteilung jeder Ausfertigung hat mir der Notar unverzüglich Nachricht zu geben. Zum Widerruf meiner Ermächtigung an den Bevollmächtigten, sich Ausfertigungen erteilen zu lassen, genügt meine Erklärung gegenüber dem beurkundenden Notar.

Der Notar hat den Vollmachtgeber darüber belehrt, dass die Vollmacht solange Gültigkeit hat, wie sie nicht widerrufen ist und jeder Dritte vom Bestehen der Vollmacht ausgehen kann, solange der Bevollmächtigte eine Ausfertigung in den Händen hat.

Bei einem Widerruf muss also der Vollmachtgeber sich die Ausfertigungen von dem oder den Bevollmächtigten aushändigen lassen bzw. diese einziehen.

Der Vollmachtgeber erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass der Notar die Tatsache der Beurkundung dieser Vollmacht, dem Zentralregister für Vollmachten bei der Bundesnotarkammer unter Bekanntgabe der Personalien, die Vollmachtserteilung anzeigt, um sicherzustellen, dass diesem Willen Rechnung getragen wird. Dadurch entstehende Kosten werden vom Vollmachtgeber getragen.

Der Vollmachtgeber erklärt, dass keiner der Bevollmächtigten berechtigt ist, diese Vollmacht gegenüber einen anderen Bevollmächtigten in dieser Vollmacht zu widerrufen.

Das 

Protokoll

wurde dem Erschienenen vom Notar vorgelesen, von ihm genehmigt und von ihm und dem 
Notar eigenhändig, wie folgt unterschrieben:
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